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F¿r ihre 40-jªhrige freiwillige Mitarbeit beim Roten Kreuz Grieskirchen wurden Markus Humer  aus Tollet

(rechts im Bild) und Otto Hangl aus Meggenhofen (links im Bild) von Landeshauptmann Mag. Thomas 

Stelzer mit der ĂRettungsdienstmedaille in Silberñ ausgezeichnet. Herzlichen Gl¿ckwunsch! 

Foto: www.land-oeberoesterreich.at F   T ... 

 

Amtliche Mitteilung ohne Anschrift - Zugestellt durch POST.AT 
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angedacht, die 
Ausschreibung 
f¿r den Ankauf 
der StraÇenla-
ternen im Be-
reich Lahof 
S¿d ist in Vor-
bereitung.  
 
Tolleter B¿rgerinnen und B¿rger 
wurden f¿r ihren groÇartigen freiwil-
ligen Einsatz geehrt und Landes-
hauptmann Mag. Thomas Stelzer 
besuchte unser Gemeindeamt. 

B  

L  J   T ,  T   T ! 

Das neue Jahr hat schwungvoll be-
gonnen. Die erste t¿rkis-gr¿ne  Bun-
desregierung mit Bundeskanzler 
Sebastian Kurz und Vizekanzler 
Werner  Kogler ist angelobt worden 
und stellt sich mit einem 326 Seiten 
starken Regierungsprogramm den 
Herausforderungen unserer Zeit.  
 
13 Gemeinden des Bezirkes haben 
sich zu einem neuen Standesamts- 
und Staatsb¿rgerschaftsverband mit 
Sitz in Grieskirchen zusammenge-
schlossen und mit 01. Jªnner 2020 

die Arbeit aufgenommen.  
Diese Gemeinden setzen so einen 
weiteren Schritt zur Verwaltungsver-
einfachung. 
 
In Tollet sind erste Vorbereitungen 
f¿r den Teilausbau eines leistungs-
fªhigen Internets (Glasfaser) getrof-
fen worden. Mit diesem Ausbau wird 
voraussichtlich schon im Juni be-
gonnen werden. Im Zuge der Gra-
bungsarbeiten wird im Bereich 
Lahof Nord eine Leerverrohrung f¿r 
eine zuk¿nftige StraÇenbeleuchtung 

HT1 lud Landeshauptmann Mag. 
Thomas Stelzer zu einem Neu-
jahrsgesprªch ins Schloss Tollet. 
In seinem Interview gab Mag. Stel-
zer Einblicke ¿ber den Arbeitsmarkt, 
sprach ¿ber die Chancen in unserer 
Region und welche Initiativen im 
Sozialbereich notwendig sind. Das 
Neujahrsgesprªch ist in der HT1- 
Rubrik ĂOberºsterreichñ zu sehen. 
Eine gemeinsame Besichtigung der 
Gemeindeb¿ros bot Gelegenheit,  
dem Landeshauptmann unsere Mit-
arbeiterinnen und deren Aufgaben 
vorzustellen. Ein nettes Gesprªch 
beendete den ersten Besuch des 
Landeshauptmannes in den Amts-
rªumlichkeiten unserer Gemeinde.   

Amtsleiterin Verena KroiÇ feierte 
ihr 10jªhriges Jubilªum.  
 
Verena begann mit 15 Jahren ihre 
Lehre als B¿rokauffrau am Gemein-
deamt Tollet. In ihrer Laufbahn legte 
sie alle Pr¿fungen und Ausbildungen 
mit Auszeichnung ab. Am 05. Febru-
ar 2013 absolvierte sie die Amtslei-
terausbildung mit Diplom.  
 
F¿r die Amtsleiterbestellung war ein 
unabhªngiges B¿ro eingesetzt wor-
den. Das Hearing konnte Verena 
klar f¿r sich entscheiden und wurde 
vom Gemeinderat  zur Amtsleiterin 
von Tollet bestellt.  
 
Seither f¿hrt sie das Amt mit groÇem 
persºnlichen Einsatz und stellt sich 
tªglich den groÇen beruflichen Her-
ausforderungen. Mit ihrer Kollegiali-
tªt punktet Verena bei der F¿hrung 
ihrer Mitarbeiter und sie sorgt f¿r ein 

und unterst¿tzt so ihre Kolleginnen 
und Kollegen in den Gemeinden. 
 
Ich darf dir, liebe Verena, auf die-
sem Wege f¿r dein groÇartiges 
Engagement in der Gemeinde 
Tollet und f¿r die Unterst¿tzung, 
die du mir zukommen lªsst, mei-
nen groÇen Dank aussprechen. 

sehr gutes Arbeitsklima.  
 
Ihre Hilfsbereitschaft bei den tªgli-
chen B¿rgeranliegen ist ebenso be-
merkenswert wie ihre Fªhigkeit, 
schnell und korrekt zu arbeiten.  
 
Seit einem Jahr ist Verena Vorsit-
zende der Gewerkschaft im Bezirk 

D
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Ehrungen. Im Rahmen meines 
Empfanges am 17. Jªnner 2020 
wurden B¿rgerinnen und B¿rger f¿r 
ihr groÇartiges Engagement und 
ihre beeindruckenden Leistungen 
f¿r die Gemeinde Tollet  vor den 
Vorhang geholt. Die hervorragenden 
Musikerinnen Frau Carina Wimmer 
auf der Violine und Frau Oksana 
Kuzo am Klavier umrahmten den 
Abend musikalisch. In meinem 
R¿ckblick mit Bildern aus den letz-
ten Jahren wurde das groÇe Enga-
gement der Bevºlkerung bei ver-
schiedenen Projekten in Erinnerung 
gerufen.  Hºhepunkt des Abends  
waren die Verleihungen von Ehren-
nadeln und  Dankesurkunden.   
Der Gemeinderat der Gemeinde 
Tollet hat in seiner Sitzung am 
28.03.19 beschlossen, Herrn Mar-
kus Humer f¿r sein langjªhriges En-
gagement als Ersatzgemeinderat, 
f¿r seine groÇartigen Verdienste als 
Obmann der Union Sparkasse Tollet 
und f¿r seine Leistungen im sozia-
len Bereich die ĂEhrennadel in Sil-
berñ der Gemeinde Tollet zu verlei-
hen. Herzlichen Gl¿ckwunsch!  

Glasfaser-Breitbandausbau in 
Tollet beginnt im Juni in den Ort-
schaften Niederwºdling, Oberwºd-
ling, Winkeln-Dorf, Tollet und Lahof!  
Schon vor mehr als 3 Jahren wurde 
seitens der Gemeinde f¿r den Aus-
bau des Breitbandes bei der Ener-
gie AG angesucht. Vor Weihnachten 
erhielt ich die positive Nachricht, 
dass die Arbeiten in den oben ge-
nannten Ortschaften noch heuer 
umgesetzt werden kºnnen.  
Verantwortliche der Energie AG 
werden hierf¿r alle Haushalte kon-
taktieren. Um einen Flªchendecken-
den Ausbau des Gemeindegebietes 
zu erreichen, wurde im Vorjahr eine 
Breitband- Arbeitsgruppe (beste-
hend aus GR Christine Kreuzmayr, 
GR Alexandra Kaltseis, Daniel Mu-
ckenhuber, GR Michael Mair, GR 
Roland Lindenbauer, Vbgm. Rudolf 
Burgstaller, GV Ing. Harald Pahl, 
GR Stefan Zauner und Bgm. Gisela 
Mayr) gegr¿ndet.  
Diese Arbeitsgruppe organisierte 
unter dem Titel ĂGlasfaser-
Breitbandausbau in Tollet als zu-
kunftssichere Infrastrukturñ am 
30. Jªnner 2020 einen B¿rgerinfor-

mationsabend. Herr Fritz Mayer vom 
Breitbandb¿ro O¥ berichtete ¿ber 
die Vorz¿ge eines leistungsfªhigen 
Internets.  
Herr Ing. Stefan Lemberger M.A. 
von der Energie AG stellte den im 
Juni beginnenden Teilausbau in un-
serem Gemeindegebiet vor. Ein Ver-
treter der Elektrotechnikfirma Ma-
genta Herr Fletzer informierte ¿ber 
sein Produkt und eine mºgliche Da-
tenversorgung in einem Teilbereich 
der Siedlung Lahof.  
Anfragen der B¿rger ¿ber An-
schluss, Services, Kosten und Ab-
wicklung wurden von den Vertretern 
des Breitbandversorgers detailliert 
beantwortet werden.  

Die ErschlieÇung mit Breitband im 
Raum Unterstetten wird derzeit von 
der Energie AG ausgearbeitet. F¿r 
den Ausbau im Bereich Kroisbach,  
Pollhamerwald, Steindlberg und 
Winkeln wird mit den Verantwortli-
chen intensiv nach einer Lºsung 
(Ausbau durch die Fiber Service 
O¥ GmbH des Landes) gesucht.  
Es ist notwendig, dass 60 % der  
B¿rgerinnen und B¿rger die Interes-
sensbekundung unterzeichnen, da-
mit diese Gebiete einer raschen 
Umsetzung zugef¿hrt werden kºn-
nen. Dazu werden von den Mitglie-
dern der Arbeitsgruppe Hausbesu-
che durchgef¿hrt.  
Danke f¿r eure Unterst¿tzung! 

Mit Beschluss des Gemeinderates in 
seiner Sitzung am 28. Mªrz 2019 
erhielt Herr Peter Stºgmann im Rah-
men dieser Feier f¿r sein gewissen-

haftes und unterst¿tzendes Enga-
gement als Gemeinderat die 
ĂEhrennadel in Silberñ.  
Herzlichen Gl¿ckwunsch! 

B  

Ing. Stefan Lemberger M.A. , Fritz Mayer, Bgm. Gisela Mayr, Daniel Muckenhuber, 
Herr Fletzer  
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Danke an Herrn Helmut Doblhofer f¿r sein groÇes Engage-
ment f¿r die Feuerwehren Oberwºdling und Unterstetten. 

Danke an Frau Gabriela Wagner und Herrn Hermann Anger-
mayr f¿r die Durchf¿hrung der jªhrlichen Nikolausaktion. 

Danke an Frau Ing. Marianne Schªtz, Herrn Hans Lepka und 
Frau Erika Lepka f¿r das groÇe Engagement f¿r die Gemein-

de Tollet. 

Danke an VBgm. Herrn Rudolf Burgstaller und an GV Herrn 
Ing. Harald Pahl f¿r die verantwortungsvolle Arbeit f¿r die 

Gemeinde Tollet. 

Danke an Frau Rose Maria R¿hringer und an Frau Monika 

Rathwallner  f¿r die 20jªhrige Leitung der SELBA-Gruppe!     

   

Danke an Frau Carina Wimmer und an Frau Oksana Kuzo f¿r 
die schºne musikalische Umrahmung des Abends! 

Danke f¿r euren Besuch! 

B  
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Der Wasserverband Grieskirchen 
und Umgebung ist eine Kºrper-
schaft ºffentlichen Rechts und hat 
seinen Sitz in Grieskirchen. Er be-
steht aus drei Mitgliedsgemeinden, 
aus der Stadt Grieskirchen (70 %), 
den Gemeinden St. Georgen (16,5 
%) und Tollet (13,5 %). 
 
In den 70er Jahren gab es f¿r viele 
Haushalte in Tollet immer wieder 
groÇe Probleme mit der Wasserver-
sorgung. So wurde unter Bgm. 
Obermayr aus Tollet, Bgm. Her-
mann Huber aus Grieskirchen und 
Bgm. Ferdinand Huber aus der Ge-
meinde St. Georgen im Jahre 1976 
der ĂWasserverband Grieskirchen 
und Umgebungñ gegr¿ndet.  
Ziel war es, die Haushalte der drei 
Gemeinden mit ausreichend Wasser 
zu versorgen.  
Neben der notwendigen Menge 
muss auch die Qualitªt des Was-
sers sichergestellt sein. In den ver-
gangenen 44 Jahren wurde die An-
lage unter Beachtung aller notwen-
digen Qualitªtskriterien und unter 
den strengen Vorgaben der Wasser-
rechtsbehºrde Schritt f¿r Schritt wei-
terentwickelt und ausgebaut. So 
konnten und kºnnen lange Trocken-
perioden, besonders die der letzten 
Jahre, bestens kompensiert werden. 
Die gesamte Verbandsanlage stellt 
heute einen Vermºgenswert von ca. 
ú 8.800.000,00 dar. 
 
Technische Details:  
Das Versorgungsgebiet des Was-
serverbandes in diesen 3 Mitglieds-
gemeinden erstreckt sich auf 33 
kmĮ. Der Verband f¿hrt drei Brunnen 
und Quellen:  
Den Brunnen in Winkeln (Tollet) mit 
einer Sch¿ttung von 50.474 mį/Jahr, 
den Brunnen in Pfarrhofberg 
(Grieskirchen) mit einer Sch¿ttmen-
ge von 212.455 mį/Jahr und den 
Brunnen in Schwabegg (St. Geor-
gen) mit einer Sch¿ttmenge von 
44.532 mį/Jahr sowie die Quellen in 
Steindlberg (Tollet) mit einer Sch¿tt-
menge von 91.169 mį/Jahr.  
Die Lªnge der Versorgungsleitun-
gen betrªgt ca. 95.000 km. Insge-
samt werden ¿ber 1.850 Hausan-
schl¿sse rd. 7.000 Einwohner sicher 

versorgt. Im Jahresschnitt werden 
tªglich 1.264 mį abgegeben.  
F¿r eine regelmªÇige Wasservertei-
lung stehen vier Hochbehªlter mit 
einem Fassungsvermºgen von 
2.320 mį, 6 Drucksteigerungsanla-
gen und zwei  Druckreduzieranlagen 
zur Verf¿gung.  
132 Hydranten stehen f¿r Lºschein-
sªtze der Feuerwehren im Ver-
bandsgebiet bereit. 
 
Geb¿hrenhoheit:  
Jede der drei Mitgliedsgemeinden 
verf¿gt ¿ber die eigene Geb¿hren-
hoheit und bestimmt somit selbst 
¿ber die Hºhe ihrer Wassergeb¿h-
ren. Das zustªndige Gremium ist 
der jeweilige Gemeinderat. Dieser 
legt zu Beginn jeden Jahres die Hº-
he der Geb¿hren in der Geb¿hren-
ordnung fest.  
 
Von Beginn an hat die Gemeinde  
Tollet im Bereich der Wasserwirt-
schaft einen Abgang zu verzeich-
nen. Im Rahmen der Gebarungspr¿-
fung im Jahre 2018/19 wurde von 
den Pr¿fern der Abgang in der Hºhe 
von ú 26.000,00 beanstandet. Im 
Pr¿fbericht wurde der Gemeinde 
Tollet eine Sanierung des Budgets 
angeordnet. Der Abgang muss 
durch Einnahmen im Bereich Was-
serwirtschaft der Gemeinde kom-
pensiert werden. Bei Nichteinhal-
tung drohen sowohl dem B¿rger-
meister als auch den Gemeinde-
rªten ernsthafte Konsequenzen.  
 
Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern 
aller Fraktionen hat an mehreren 
Abenden Vorschlªge erarbeitet. Ei-
ne alleinige Anhebung der Wasser-
geb¿hren w¿rde Mehrverbraucher 
¿berproportional belasten. Auf Vor-
schlag der Pr¿fer hat sich die Ar-
beitsgruppe f¿r die Einf¿hrung einer 
Grundgeb¿hr ausgesprochen.  
 
Der Gemeinderat fasste in seiner 
Sitzung am 07. Dezember 2019 den 
Beschluss, die Wassergeb¿hr pro 
mį um 20 Cent anzuheben und zu-
sªtzlich pro Anschluss eine Grund-
geb¿hr in der Hºhe von ú 11,00 
bzw. ú 27,50 inkl. Ust pro Quartal zu 
verrechnen. Die Grundgeb¿hr er-

W   G   L !  

fasst auch leerstehende Objekte, 
die keinen Verbrauch aufweisen. 
In den Jahren 2014 bis 2018 wur-
de die Wassergeb¿hr in Tollet 
nicht erhºht. Mit der nunmehri-
gen Erhºhung werden 75% des fi-
nanziellen Abgangs kompensiert.  
 
Ich danke allen Gemeinderªten, 
die sich der Verantwortung ge-
stellt und den Beschluss einer 
Erhºhung der Wassergeb¿hr und 
der Festlegung einer Grundge-
b¿hr mitgetragen haben.  

Wassermeister Johann Gruber 

Wassermeister Reinhold Sandberger 

Hochbehªlter Zehetholz 

Zwischenbehªlter Steindlberg 

B  
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Elektrisch betriebene Klein- und 
Miniroller ("Elektro-Scooter") mit 
einer hºchstzulªssigen Leistung 
von 600 Watt und einer Bauart-
geschwindigkeit von nicht mehr 
als 25 km/h zªhlen zu den 
ĂKleinfahrzeugen vorwiegend zur 
Verwendung auÇerhalb der Fahr-
bahnñ. 
  
Ben¿tzung 
Die Ben¿tzung von Gehsteigen, 
Gehwegen und Schutzwegen ist 
verboten.  
  
Erlaubt ist das Befahren von 
Radfahranlagen, Fahrbahnen, 
auf denen das Radfahren erlaubt 
ist sowie FuÇgªngerzonen mit an 
den FuÇgªngerverkehr ange-
passter Geschwindigkeit. 
 
Verboten ist insbesondere auch, 
eine zweite Person auf dem 
Elektro-Scooter mitfahren zu las-
sen, wªhrend der Fahrt ohne 
Freisprecheinrichtung zu telefo-
nieren, ein Alkohollimit von 0,8 
Promille zu ¿berschreiten oder 
in einem von einem Suchtgift 
beeintrªchtigten Zustand zu fah-
ren. 
  
Alter 
Kinder unter 12 Jahren d¿rfen 
mit einem Elektro-Scooter im 
ºffentlichen Verkehr nicht allei-
ne unterwegs sein.  
Sie m¿ssen von einer Person 
beaufsichtigt werden, die min-
destens 16 Jahre alt ist. Besitzt 
die Jugendliche/der Jugendliche 
einen Radfahrausweis, darf sie/
er alleine mit einem Elektro-
Scooter unterwegs sein. Kinder 
unter 12 Jahren m¿ssen beim 
Electro-Scooter-Fahren einen 
Helm tragen. 
 

 

G  S  ? 

W   

Herr Liam Schnalzenberger aus 
Niederwºdling wurde im Februar 

geboren. 

Frau Frieda Lºffler aus Kroisbach 
verstarb im 86. Lebensjahr im Jªn-

ner. 

Frau Johanna Biermair-Doppler 
aus Unterstetten wurde im Februar 

geboren. 

Frau Anna Zauner aus Unterstetten 
wurde im Jªnner geboren. 

Herr Dietmar Lºffler aus Kroisbach 
verstarb im 85. Lebensjahr im De-

zember 2019. 

Herr Felix Samhaber aus Un-
terstetten wurde im Februar gebo-

ren. 

Herr Josef Kronlachner aus Krois-
bach verstarb im 75. Lebensjahr im 

Jªnner.  

Frau Frieda Wagner aus Tollet 
wurde im Februar geboren. 
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Verlautbarung ¿ber das Eintra-
gungsverfahren f¿r die Volksbegeh-
ren mit den Kurzbezeichnungen 

¶ ĂAsyl europagerecht umsetzenñ 

¶ ĂSmoke ï JAñ 

¶ ĂSmoke ï NEINñ 

 
Aufgrund der am 30. Dezember 
2019 auf der Amtstafel des Bundes-
ministeriums f¿r Inneres sowie im 
Internet verºffentlichten stattgeben-
den Entscheidungen des Bundesmi-
nisters f¿r Inneres betreffend die 
oben angef¿hrten Volksbegehren 
wird verlautbart:  
Die Stimmberechtigten kºnnen in-
nerhalb des vom Bundesminister f¿r 
Inneres gemªÇ Ä 6 Abs. 2 des 
Volksbegehrengesetzes 2018 ï 
VoBeG festgesetzten Eintragungs-
zeitraums, das ist von Montag, 22. 
Juni 2020, bis (einschlieÇlich) Mon-
tag, 29. Juni 2020, in jeder Gemein-
de in den jeweiligen Text samt Be-
gr¿ndung der Volksbegehren Ein-
sicht nehmen und ihre Zustimmung 
zu einem oder zu mehreren Volks-
begehren durch einmalige eigen-
hªndige Eintragung ihrer Unter-
schrift auf einem von der Gemeinde 
zur Verf¿gung gestellten Eintra-
gungsformular erklªren.  
 
Die Eintragung muss nicht auf einer 
Gemeinde erfolgen, sondern kann 
auch online getªtigt werden 
(www.bmi.gv.at/volksbegehren).  
 
Stimmberechtigt ist, wer am letzten 
Tag des Eintragungszeitraums das 
Wahlrecht zum Nationalrat besitzt 
(ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft, 
Vollendung des 16. Lebensjahres, 
kein Ausschluss vom Wahlrecht) 
und zum Stichtag 25. Mai 2020 in 
der Wªhlerevidenz einer Gemeinde 
eingetragen ist.  
 
Bitte beachten:  
Personen, die bereits eine Unter-
st¿tzungserklªrung f¿r ein Volksbe-
gehren abgegeben haben, kºnnen 
f¿r dieses Volksbegehren keine Ein-
tragung mehr vornehmen, da eine 
getªtigte Unterst¿tzungserklªrung 
bereits als g¿ltige Eintragung zªhlt.  
In dieser Gemeinde kºnnen Eintra-

V  - V  

gungen wªhrend des Eintragungs-
zeitraums am Gemeindeamt Tollet, 
Tollet 1, 4710 Tollet an den nach-
stehend angef¿hrten Tagen und zu 
den folgenden Zeiten vorgenommen 
werden: 

 
Montag, 22. Juni 2020, von 08:00 
bis 17:30 Uhr, 
Dienstag, 23. Juni 2020, von 08:00 
bis 20:00 Uhr, 
Mittwoch, 24. Juni 2020, von 08:00 
bis 16:00 Uhr, 
Donnerstag, 25. Juni 2020, von 
08:00  bis 20:00 Uhr, 
Freitag, 26. Juni 2020, von 08:00 bis 
16:00 Uhr, 
Samstag, 27. Juni 2020, von 08:00  
bis 10:00 Uhr, 
Sonntag, 28. Juni 2020, geschlos-
sen, 
Montag, 29. Juni 2020, von 08:00 
bis 17:30 Uhr. 
 

Online kºnnen Sie eine Eintra-
gung bis zum letzten Tag des Ein-
tragungszeitraumes (29. Juni 2020), 
20.00 Uhr, durchf¿hren. 

 
E  - A  ¥ -

 

Verlautbarung ¿ber das Eintra-
gungsverfahren f¿r das Volksbegeh-
ren mit der Kurzbezeichnung 
ĂEURATOM-Ausstieg ¥sterreichsñ. 
 

Aufgrund der am 20. Jªnner 2020 
auf der Amtstafel des Bundesminis-
teriums f¿r Inneres sowie im Internet 
verºffentlichten stattgebenden Ent-
scheidung des Bundesministers f¿r 
Inneres betreffend das oben ange-
f¿hrte Volksbegehren wird verlaut-
bart: Die Stimmberechtigten kºnnen 
innerhalb des vom Bundesminister 
f¿r Inneres gemªÇ Ä 6 Abs. 2 des 
Volksbegehrengesetzes 2018 ï 
VoBeG festgesetzten Eintragungs-
zeitraums, das ist von Montag, 22. 
Juni 2020, bis (einschlieÇlich) Mon-
tag, 29. Juni 2020, in jeder Gemein-
de in den jeweiligen Text samt Be-
gr¿ndung des Volksbegehrens Ein-

sicht nehmen ǳƴŘ ihre Zustimmung 
zu diesem Volksbegehren durch 
einmalige eigenhªndige Eintragung 
ihrer Unterschrift auf einem von der 
Gemeinde zur Verf¿gung gestellten 
Eintragungsformular erklªren. Die 

Eintragung muss nicht auf einer Ge-
meinde erfolgen, sondern kann 
auch online getªtigt werden 
(www.bmi.gv.at/volksbegehren).  
 
Stimmberechtigt ist, wer am letzten 
Tag des Eintragungszeitraums das 
Wahlrecht zum Nationalrat besitzt 
(ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft, 
Vollendung des 16. Lebensjahres, 
kein Ausschluss vom Wahlrecht) 
und zum Stichtag 25. Mai 2020 in 
der Wªhlerevidenz einer Gemeinde 
eingetragen ist. 
 
Bitte beachten:  
Personen, die bereits eine Unter-
st¿tzungserklªrung f¿r dieses Volks-
begehren abgegeben haben, kºn-
nen f¿r dieses Volksbegehren keine 
Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getªtigte Unterst¿tzungserklª-
rung bereits als g¿ltige Eintragung 
zªhlt.  
 
In dieser Gemeinde kºnnen Eintra-
gungen wªhrend des Eintragungs-
zeitraums am Gemeindeamt Tollet, 
Tollet 1, 4710 Tollet 
an den nachstehend angef¿hrten 
Tagen und zu den folgenden Zeiten 
vorgenommen werden: 
 
Montag, 22. Juni 2020, von 08:00 
bis 17:30 Uhr, 
Dienstag, 23. Juni 2020, von 08:00 
bis 20:00 Uhr, 
Mittwoch, 24. Juni 2020, von 08:00 
bis 16:00 Uhr, 
Donnerstag, 25. Juni 2020, von 
08:00  bis 20:00 Uhr, 
Freitag, 26. Juni 2020, von 08:00 bis 
16:00 Uhr, 
Samstag, 27. Juni 2020, von 08:00  
bis 10:00 Uhr, 
Sonntag, 28. Juni 2020, geschlos-
sen, 
Montag, 29. Juni 2020, von 08:00 
bis 17:30 Uhr. 
 
Online kºnnen Sie eine Eintra-
gung bis zum letzten Tag des Ein-
tragungszeitraumes (29. Juni 2020), 
20.00 Uhr, durchf¿hren. 

AUSWEISPFLICHT! 
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Im Sinne des Ä 6 der Trinkwasser-
verordnung werden die Abnehmer 
dahingehend informiert, dass Pesti-
zide im untersuchten Umfang nicht 
nachweisbar sind. 
¦ber nachstehende Parameter wer-
den die Abnehmer im Sinne der 
Trinkwasserverordnung weiter infor-
miert. 
 
Nitrat 2,2 - 8,8 mg/l 
(Parameter max. 50,0 mg/l) 
pH ï Wert 7,4 - 7,6 
(Parameter 6,5 ï 9,5) 
Gesamthªrte  22,7 - 25,7 dH 
Carbonathªrte 17,9 - 21,0 dH  
Kalzium 112 - 125 mg/l 
(Indikatorwert 400 mg/l) 
Kalium 1,82 - 2,74Ëmg/l 
(Indikatorwert 50 mg/l) 
Magnesium 30,8 - 35,6mg/l 
(Indikatorwert 150 mg/l) 
Natrium 3,92 - 5,05 mg/l 
(Indikatorwert  200 mg/l) 
Chlorid 7,3 - 12,7 mg/l 
(Indikatorwert 200 mg/l) 
Sulfat 57,2 - 68,2 mg/l 
(Indikatorwert   250 mg/l) 
 
Vermieter und Hausverwalter wer-
den ersucht, diese Information je-
dem Verbraucher (z.B. durch Aus-
hang im Gebªude) zur Kenntnis zu 
bringen.  

Bio ï Einstecktaschen ú 4,00 
Bio ï Einstecksªcke ú 7,80 
M¿llsack ú 7,00 
Abfallabfuhrgeb¿hr/Monat ú 10,52 
Kanalben¿tzungsgeb./mį ú 4,27 
Kanalanschlussgeb. je mĮ ú 24,62 
Wasserben¿tzungsgeb./mį ú 2,08 
Wassergrundgeb¿hr pro Vj.: 
¶ bis 3 Wohneinheiten ú 11,00 
¶ ab 4 Wohneinheiten ú 27,50 

Wasseranschlussgeb./mĮ ú 14,75 
Zªhlermiete 3 mį pro Jahr ú 20,86 
Hundeabgabe pro Hund ú 40,00 
Hundeabgabe Wachhund ú 20,00 
Hundemarke pro Stk. ú 2,00 
Grundsteuer A Hebesatz  500,00 
Grundsteuer B Hebesatz   500,00 

G  2020 . UST 

Wenn Grundbesitzer/innen nicht die 
Mºglichkeit haben, ihre Fahrzeuge 
auf eigenem Grund abzustellen, er-
suchen wir, Fahrzeuge so zu par-
ken, dass der Verkehr nicht behin-
dert wird.  
 
Es ist wichtig, dass eine reibungslo-
se Schneerªumung mºglich ist. 
 
Wir appellieren daher an alle Fahr-
zeughalter, ihre Fahrzeuge mºg-
lichst auf dem eigenem Grundst¿ck 
abzustellen oder so zu parken, dass 
keine Verkehrsbehinderung ent-
steht. 

A   F -
   S 

B     
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Wegen einer fehlenden biologischen 
Lºsung ersuchen wir um Unterst¿t-
zung durch die Hausbesitzer bei der 
Pflege der Gehsteige. 

U   G 

O . F  

Reisen Sie mit der Westbahn zum 
halben Preis, lassen Sie sich vom 
Oº. Landesmuseum faszinieren  
oder erleben Sie das Welios in Wels 
zum halben Preis. 
 
Die aktuellen Highlights der Oº. Fa-
milienkarte finden Sie unter 
www.familienkarte.at. 

Foto: www.familienkarte.at 

Bei der Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Tollet am 13. Febru-
ar 2020 wurden folgende Tagesord-
nungspunkte in Behandlung genom-
men bzw. folgende Beschl¿sse ge-
fasst: 
 

¶ Kenntnisnahme ¦berpr¿fungsbe-
richt ¿ber den NtVA 2019 der Ge-
meinde Tollet seitens der Bezirks-
hauptmannschaft Grieskirchen  

¶ Kredit¿berschreitungen f¿r das 
Jahr 2020 

¶ Fºrderung extensiver Dauerbl¿h-
wiesen 

¶ Verlªngerung der Fºrderung von 
alternativen Energiegewinnungs-
anlagen 

¶ Antrag der Fraktion GR¦NEN: 
Bªume und Hecken f¿r Klima- und 
Artenschutz  

¶ Einwendungen bei  nderung Flª-
chenwidmungsplan 4.14 

¶  nderung Flªchenwidmungsplan 
4.14 -  nderung der Verordnung 

¶ Ausweitung der Bioabfallsamm-
lung auf die Ortschaft Schickberg 
 nderung der Abfallordnung 

Bebauungsplan Nr. 17 ĂZauner ï 
Lahof S¿d Teil 2ñ 
Ortschaftsbezeichnung neu seit 
01.01.2020 ĂSchickbergñ 
 
Die Gemeinde Tollet beabsichtigt, 
den Bebauungsplan Nr. 17 ĂZauner 
ï Lahof S¿d Teil 2ñ aufzustellen. 
 
Der Plan betrifft die Parzelle 38/1, 
die Bauflªche .184 und die Teilflª-
chen aus der Parzelle 37 und 38, 
KG Tollet, im Ortschaftsbereich 
Lahof S¿d. Seit 01.01.2020 lautet 
die neue Ortschaftsbezeichnung 
f¿r diese Siedlungserweiterung 
ĂSchickbergñ. 
 
GemªÇ Ä 33 Abs. 1 ROG 1994 
idgF wird dies durch vierwºchigen 
Anschlag mit der Aufforderung 
kundgemacht, dass jeder, der ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft 
macht bis 
 

10. April 2020 
 
seine Planungsinteressen dem Ge-
meindeamt Tollet schriftlich be-
kannt geben kann.  

K  

 

S   

Wir laden alle Senioren recht herz-
lich zum Seniorensingen am 12. Mai 
2020 um 14:30 Uhr im Jºrgersaal 
des Schlosses Tollet ein. 
Die Seniorenmaiandacht findet am 
14. Mai 2020 um 19:30 Uhr in der 
Schlosskapelle statt. 



  Seite 9 

Ausgabe / April 2020 

Lt. Ä 24 Abs. 1 Z 1 Oº. BauO 1994 
sind Neu-, Zu- oder Umbauten von 
Gebªuden (z.B. Dachgeschossaus-
bau) baubewilligungspflichtig und 
daher dem Gemeindeamt zu mel-
den (Meldepflicht).  
 
Stellt die Baubehºrde fest, dass ei-
ne bewilligungspflichtige bauliche 
Anlage ohne Baubewilligung ausge-
f¿hrt wird oder bereits ausgef¿hrt 
worden ist, hat sie dem Eigent¿mer 
der baulichen Anlage mit Bescheid 
aufzutragen, entweder nachtrªglich 
innerhalb einer angemessen festzu-
setzenden Frist die Baubewilligung 
zu beantragen oder die bauliche 
Anlage innerhalb einer weiteren 
festzusetzenden angemessenen 
Frist zu beseitigen und gegebenen-
falls den vorigen Zustand wiederher-

zustellenΦ 

N -, Zï  U   
G  

R  K  O¥ H  L  

Aufgrund der groÇen Nachfrage ist 
Ernst LugmayrËs Erstlingswerk 
ĂFreiheit, Fortschritt, Marmelade-
brotñ jetzt in einer nachgedruckten 
Neuauflage wieder erhªltlich.  
 
Der Tolleter Autor hat sich zudem 
einen, von ihm lang ersehnten 
Wunsch erf¿llt, und auch ein Hºr-
buch dazu aufgenommen, gemein-
sam mit dem Musiker Alex Zilinski 
und Life Radio Moderator Mag. Wal-
ter Schwung als Sprecher.  
 
Erzªhlt wird von einfachen Men-
schen am Rande einer Kleinstadt in 
den 1960er Jahren, vom Alltag in 
der Schule und dem Beginn der 
Beatmusik. Damit soll mit vier aus-
gewªhlten Geschichten dieses 
Ăkleine, feine literarische Kunst-
werkñ (Rezension Andrea R.) nun 
auch auf zwei CDËs akustisch f¿r 
spannende Unterhaltung sorgen. 
 
Buch und Hºrbuch sind u.a. auch 
am Gemeindeamt erhªltlich.   

 
Foto: Ernst Lugmyr 

Zwei Mitarbeiter des Roten Kreuzes 
Grieskirchen wurden f¿r ihre lang-
jªhrige Mitarbeit von Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer mit der silber-
nen Rettungsdienstmedaille ausge-
zeichnet.  
 
Wenn jemand erkrankt, verunfallt 
und Hilfe benºtigt, sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes rund um die Uhr einsatzbe-
reit. Einige davon engagieren sich 
schon seit vielen Jahren. Um dies 
auch in der ¥ffentlichkeit zu w¿rdi-
gen, fand k¿rzlich ein feierlicher 
Festakt im stilvollen Ambiente der 
Redoutensªle statt, welchem zahl-
reiche Ehrengªste und Angehºrige 
beiwohnten.  
 
F¿r ihre 40-jªhrige freiwillige Mitar-
beit wurden Otto Hangl aus Meg-
genhofen und Markus Humer aus 
Tollet geehrt. ĂMenschen wie sie 
zeigen, was es heiÇt Verantwortung 
und Engagement f¿r die Gesell-
schaft zu ¿bernehmen. Daf¿r be-
danken wir uns herzlichñ, sagt Be-
zirksgeschªftsleiterin Martina Dobl-
hofer.   
 
Siehe Foto auf der Titelseite! 
 
Martina Doblhofer 
¥sterreichisches Rotes Kreuz,  
LV O¥ 
Bezirksstelle Grieskirchen 
Bezirksgeschªftsleiterin 
+43/7248/62243-15 
martina.doblhofer@o.roteskreuz.at 
www.roteskreuz.at/ooe  
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Halbjªhrlich kºnnen sich Jugendli-
che Gutscheine im Wert von 30,00 ú 
beim Gemeindeamt Tollet holen. 
Davon sind 10,00 ú Selbstbehalt an 
die Gemeinde Tollet zu entrichten. 
Voraussetzung 

¶ Jugendliche von 14 - 21 Jahre 

¶ Student/in, Prªsenzdiener/in oder 
Zivildiener/in bis 26 Jahre 
Vorteile 

¶ keine fixen Ein- bzw. Ausstiegs-
stellen 

¶ je mehr Freunde, desto g¿nstiger 
wird die Fahrt f¿r alle mit "Taxi-
Gutschein" 

¶ einfaches und flexibles System f¿r 
deine sichere Fahrt 

B  

F¿r die nªchste Bauberatung kºn-
nen Einreichplªne und Bauunterla-
gen bis spªtestens 18. Mªrz 2020 
abgegeben werden. 
 
Werden Einreichplªne und Bauun-
terlagen nach dem Stichtag einge-
reicht, so kºnnen diese NICHT bei 
der nªchsten Bauberatung begut-
achtet werden. 

Z    -
 ¦  

 G   
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 Damit die Altpapiertonne entleert 
werden kann, m¿ssen Sie die Ton-
ne richtig hinstellen. 
Achten Sie dabei auf die Anweisun-
gen am Deckel. 
 
Wird die Altpapiertonne f¿r die Ent-
leerung nicht richtig aufgestellt, 
kann diese nicht entleert werden. 

G  

Die nªchste Gemeinderatssitzung 
findet am 26. Mªrz 2020 um 20:00 
Uhr im Sitzungszimmer des Schlos-
ses Tollet statt. 


